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1    Rechtsgrundlagen  

    

1.1  Baugesetzbuch   (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
03.11.2017 (BGBl. I S.  3634), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 22.12.2025 (BGBl. 2025  I Nr. 348 ) 

    

1.2  Baunutzungsverord-
nung 

 (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
21.11.2017 (BGBl. I S.  3786), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 03.07.2023  (BGBI. 2023  I Nr.  176) 

    

1.3  Planzeichenverord-
nung 

 (PlanZV) in der Fassung vom 18.12.1990 (BGBl.  I 1991 
S. 58), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
12.08.2025  (BGBI. 2025  I Nr. 189); die im nachfolgen-
den Text zitierten Nummern beziehen sich auf den 
Anhang zur PlanZV  

    

1.4  Planungssicherstel-
lungsgesetz  

 (PlanSiG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
20.05.2020 (BGBl. I S. 1041) , zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 04.12.2023  (BGBI. I Nr. 344 ) 

    

1.5  Bayerische  
Bauordnung  

 (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.08.2007 (GVBl. S.  588), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.12.2025 (GVBl. S. 657), durch Gesetz 
vom 23.12.2025 (GVBl. S. 667) und durch Gesetz 
vom 23.12.2025 (GVBl. S. 699)  

    

1.6  Gemeindeordnung 
für den Freistaat 
Bayern  

 (GO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
22.08.1998 (GVBl. S.  796), zuletzt geändert durch 
Gesetz vom 23.12.2025 (GVBl. S. 637) 

    

1.7  Bundesnaturschutz-
gesetz  

 (BNatSchG) in der Fassung vom 29.07.2009 (BGBl. I 
S. 2542), zuletzt geändert durch Gesetz vom 
23.10.2024  (BGBl. 2024  I Nr. 323 ) 

    

1.8  Bayerisches  
Naturschutzgesetz  

 (BayNatSchG) vom 23.02.2011 (GVBl. S.  82), zuletzt 
geändert durch Gesetz  vom 25.07.202 5 (GVBl. 
S. 254 ) 
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Kinberg  
Resort 

2    Planungsrechtliche Festsetzungen (PF) 
(mit Angabe der Rechtsgrundlage auf 
Grund von §  9 BauGB und der BauNVO) 
sowie andere Bestimmungen zur Zuläs-
sigkeit der Vorhaben (auf Grund von §  12 
Abs.  3 Satz  2 BauGB ohne Angabe der 
Rechtsgrundlage)  

    

2.1    Kinberg Resort  

Für die Bebauung vorgesehene Flächen und deren 
Art der baulichen Nutzung "Kinberg Resort"  (siehe 
Planzeichnung); der gekennzeichnete Bereich dient 
der Unterbringung von Gebäuden und Anlagen eines 
Hotels.  

Zulässig sind:  

- Gebäude bzw. Räume für den Betrieb eines Hotels 
zur Unterbringung eines ständig wechselnden 
Personenkreises, d.  h. keine sogenannten Zweit-
wohnungen  

- Gebäude bzw. Räume für zum Hotel bzw. zum 
Wellness-Bereich gehörende, öffentliche Restau-
rant -Betriebe  

- Räume zur Verwaltung der für das Hotel zulässi-
gen Betriebe und Einrichtungen  

- Räume und Anlagen für gesundheitliche und 
sportliche Zwecke (z.  B. Schwimmbad, Außenpool, 
Sauna, Fitnessraum, etc.)  

- Räume zur Bewirtung der Gäste in untergeordne-
ter Form (z.  B. Bistro, Café, Bar, Lobby, etc.)  

- Räume für Veranstaltungen (z.  B. Tagungsräume, 
Bibliotheken, etc.)  

- Ein Mitarbeiterhaus mit Wohnungen für Ange-
stellte  sowie für Betriebsinhaber und Betriebslei-
ter, die den für das Hotel zulässigen Betrieben und 
Einrichtungen zugeordnet und ihnen gegenüber in 
ihrer Grundfläche und Baumasse untergeordnet 
sind 

- Nutzungsbezogene Nebenanlagen (wie z.  B. Ter-
rassen, Wege, Liegeflächen , Stellplätze,  Trafosta-
tion,  etc.)  

(§ 9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB; §  10 BauNVO; Nr.  1.4.2  
PlanZV; siehe Planzeichnung)  



 

 

 Markt Scheidegg    ¶   Vorhabenbezogener Bebauungsplan  

"Kinberg Resort ς Feriendorf Ostkinberg " 

Textteil ( Entwurf) mit 83  Seiten, Fassung vom 12.03.2026  

Seite  5 

2.2   GR .... m2 
 Maximal zulässige Grundfläche  bezogen auf die je-

weilige überbaubare Grundstücksfläche sowie den 
jeweiligen Gesamtbaukörper  

(§ 9 Abs.  1 Nr.  1 BauGB; §  16 Abs.  2 Nr.  1 und §  19 
Abs. 2 BauNVO; Nr.  2.6. PlanZV; siehe Planzeich-
nung) 

    

2.3   Überschreitung der 
maximal zulässigen 
Grundfläche  

 Die maximal zulässige Grundfläche darf neben der in 
§ 19 Abs. 4 Satz  2 BauNVO getroffenen Vorschrift zur 
Überschreitung (50  %) um weitere 50, jedoch höchs-
tens bis zu einer Grundflächenzahl von 0,80 , über-
schritten werden, sofern es sich bei der zuletzt ge-
nannten Überschreitung ausschließlich um folgende 
Anlagen handelt:  

- nicht vollflächig versiegelte Stellplätze und nicht 
vollflächig versiegelte Zufahrten  

- Nebenanlagen, die keine Gebäude oder Gebäude-
teile sind im Sinne des §  14 BauNVO 

(§ 9 Abs.  1 Nr. 1 BauGB; § 19 Abs. 4 BauNVO) 

    

2.4   GH .... m ü. NHN  Maximal zulässige Gesamt -Gebäudehöhe über N HN  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr.  4 u. §  18 Abs. 1 
BauNVO; siehe Planzeichnung ) 

    

2.5   Maßgaben zur Er-
mittlung der Gebäu-
dehöhe (GH ü. N HN 
und WH ü. N HN) 

 Die Festsetzungen zu den Gebäudehöhe n gelten für 
Gebäudeteile des Hauptgebäudes, die für die Ab-
wehr gegen Wetter einflüsse erforderlich sind (z.  B. 
Dach einschließlich Dachüberstände ). Ausgenom-
men sind Anlagen zur Gewinnung von Sonnenergie 
(Wärme, Elektrizität) sowie untergeordnete techni-
sche Aufbauten  (z. B. Schornsteine, Antennen etc.).  

Die GH ü. NHN wird an der höchsten Stelle der Dach-
konstruktion gemessen . Ausgenommen sind Ele-
mente zur Sturzsicherung (Balkongeländer).  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr.  4 u. §  18 Abs. 1 
BauNVO) 
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2.6   Höhe von  
Werbeanlagen  

 Die Höhe von Werbeanlagen innerhalb der überbau-
baren Grundstücksfläche darf die dort festgesetzte 
maximal zulässige Gesamt-Gebäudehöhe  über NHN 
nicht überschreiten. Außerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen beträgt die max. Höhe vo n Wer-
beanlagen 8,00  m über dem natürlichen Gelände.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 1 BauGB; § 16 Abs. 2 Nr.  4 u. §  18 Abs. 1 
BauNVO)  

    

2.7   

 

 

 Baugrenze  (überbaubare Grundstücksfläche für 
Hauptgebäude)   

(§ 9 Abs.  1 Nr.  2 BauGB; §  23 Abs.  1 u. 3 BauNVO; 
Nr.  3.5. PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.8     Umgrenzung von Flächen für Stellplätze   

Die Überdachung von Stellplätze n mit Anlagen zur 
Gewinnung von Sonnenenergie (Sonnenkollektoren, 
Photovoltaikanlagen) ist zulässig.  

(§ 9 Abs.  1 Nr.  4 BauGB; §  12 BauNVO; Nr.  15.3. 
PlanZV; siehe Planzeichnung)  

    

2.9   Nebenanlagen und 
sonstige bauliche An-
lagen außerhalb der 
überbaubaren Grund-
stücksfläche  

 Im Geltungsbereich sind außer den unter "Für die Be-
bauung vorgesehenen Flächen und deren Art der 
baulichen Nutzung " Kinberg Resort ")" genannten 
Nutzungen auch untergeordnete Nebenanlagen und 
Einrichtungen, die dem Nutzungszweck des Vorha-
bens dienen und die seiner Eigenart nicht widerspre-
chen, zulässig (z.  B. Zufahrten, Stellplätze, Wege,  
Schwimmteich,  Pool, Terrassen, Liegeflächen,  etc.). 
Diese Anlagen sind auch außerhalb der überbauba-
ren Grundstücksfläche zulässig.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 4 BauGB; §§ 12, 14 u. 23 BauNVO) 

    

2.10    Verkehrsflächen  

(§ 9 Abs.  1 Nr.  11 BauGB; Nr. 6.1. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

 

 

St 
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2.11    Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung  
als Fuß-  und Radweg  sowie Feuerwehrnotzufahrt  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.3. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.12    Straßenbegrenzungslinie  als Abgrenzung zwischen 
Verkehrsflächen und Verkehrsflächen mit besonde-
rer Zweckbestimmung  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 11 BauGB; Nr. 6.2. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.13  Installation von  
Photovoltaikanlagen  

 Auf den Dachfläche n der im Süden des Geltungsbe-
reiches überdachten Stellplätze sind  entsprechend 
der Darstellung im Vorhaben -  und Erschließungsplan 
(Fassung vom 12.03.2026)  Photovoltaikanlagen zu 
errichten.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 23b BauGB) 

    

2.14  Unterirdische Bau-
weise von Nieder-
spannungsleitungen  

 Niederspannungsleitungen sind ausschließlich in un-
terirdischer Bauweise zulässig.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 13 BauGB) 

    

2.15  Behandlung von Nie-
derschlagswasser in 
den privaten Grund-
stücken, Materialbe-
schaffenheit gegen-
über Niederschlags -
wasser  

 Auf den für die Bebauung vorgesehenen Flächen ist 
Niederschlagswasser  von versiegelten Flächen 
(Dach-  und Hofflächen), soweit dies auf Grund der 
Bodenbeschaffenheit möglich ist, auf  dem Grund-
stück über die belebte Bodenzone (z.  B. Mulden-
versickerung, Flächenversickerung) in den Unter-
grund zu versickern.  Nicht sickerfähiges Nieder-
schlagswasser ist in den  festgesetzten Retentions-
bereich en zurückzuhalten und von dort aus gedros-
selt mit Überlauf in den westlich gelegenen Tobel 
einzuleiten.  

Für alle baukonstruktiven Elemente, die großflächig 
mit Niederschlagswasser in Berührung kommen (z.  B. 
Dachdeckungen, jedoch nicht Rinnen, Fallrohre, Ge-
länder etc.) sind Oberflächen aus Zink, Titan -Zink, 
Kupfer oder Blei unzulässig, sofern diese Oberflä-
chen nicht mit geeigneten anderen Materialien (z.  B. 
Pulverbeschichtung) dauerhaft gegen Nieder-
schlagswasser abgeschirmt werden.  

(§ 9 Abs.  1 Nrn. 14 u. 20 BauGB) 

F+R 
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2.16    Retentionsbereich  

In den Bereich en ist Regenwasser zurückzuhalten 
und gedrosselt mit Überlauf in den westlich gelege-
nen Tobel einzuleiten . Der Bereich ist als naturnaher 
Retentionsteich mit natürlichen Böschungswinkeln 
anzulegen.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 14 BauGB; Nr. 10.2. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.17    Private  Grünfläche zur Ein-  und Durch grünung . 

(§ 9 Abs.  1 Nr.  15 BauGB; Nr.  9. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.18    Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur 
und Landschaft . Ausgleichsmaßnahme : Erhalt und 
Ausdehnung der vorhandenen  FFH-Mähwi ese. 

Folgende Maßnahmen  sind umzusetzen:  

- Die Flächen können während der Bauphase als 
Baustelleneinrichtungsflächen genutzt werden, 
sind jedoch durch entsprechende Maßnahmen vor 
Bodenverdichtungen zu schützen. Im Bereich der 
bestehenden FFH -Mähwiese (siehe Ziffer  5.2 und 
Planzeichnung) ist vor Beginn der Bauarbeiten der 
Oberboden mit einer Mächtigkeit von mindestens 
30  cm abzutragen, sachgerecht zwischenzula-
gern und nach Abschluss der Bauarbeiten wieder 
an Ort und Stelle einzubringen, um die Wiederher-
stellung der FFH -Mähwiese zu gewährleisten.  

- Nach Abschluss der Bauarbeiten sind nachfol-
gende Maßnahmen zur Ausdehnung der vorhan-
denen FFH-Mähwiese umzusetzen:  

- Der von den im Gebiet überplanten FFH -Mähwie-
sen anfallende Oberbodenaushub (siehe Zif-
fer  2.19) ist in diesem Bereich aufzubringen.  

- Sollten die wertgebenden Arten durch den Auftrag 
von Oberboden in den ersten 5  Jahren nicht zur 
gewünschten Etablierung von FFH -Mähwiesen 
führen, ist zusätzlich eine Mahdgutübertragung 
von der verbleibenden FFH -Mähwiese vor Ort 
(Ziffer  6.10) durchzuführen. Hierzu sind folgende 
Schritte durchzuführen:  

R 
71

Private Grünfläche 
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-  Die Empfängerfläche ist durch  einen Tief-
schnitt vorzubereiten. Das Mahdgut ist 
abzutransportieren.  

-  Die Bodennarbe ist durch anschließendes 
Fräsen oder Eggen zu öffnen, um das er-
forderliche Saatbett zu schaffen.  

-  Nach Durchführung der ersten Mahd auf 
der Spenderfläche ist das Mahdgut zur 
Reduktion von Samenverlust unmittelbar 
aufzuladen und auf der Empfängerfläche 
aufzubringen, dabei sollte die Schichtdi-
cke ca. 3ς5 cm betragen.  

-  Im ersten Jahr nach durchgeführter Mahd-
gutübertragung ist ein sogenannter 
Schröpfschnitt  durchzuführen. Dabei ist 
die Mahd mit  einem hohen Schnitt  vorzu-
nehmen  (>10 cm), um aufkommende Un-
kräuter zu unterdrücken  und gleichzeitig 
die jungen Keimlinge  der Kennarten  zu 
schützen.  

- Im Rahmen der Nutzung als Feriendorf sind die 
Bereiche so in die Freiraumgestaltung zu integrie-
ren, dass der Erhalt der Flächen gemäß oben ge-
nannte n Maßnahmen gewährleistet ist.  

- Die Flächen sind durch zweischürige Mahd und 
bei Verzicht auf Dünge -  und Pflanzenschutzmittel 
extensiv zu pflegen.  

- Die erste Mahd erfolgt abhängig vom Vegetati-
onsstand zwischen  Anfang bis Ende Juni. Krite-
rium hierfür ist die Fruchtreife wertgebender Arten 
(Glatthafer ( Arrhenatherum elatius ), Wiesen -Mar-
gerite ( Leucanthemum vulgare ), Wiesen-Flocken-
blume ( Centaurea jacea ), Wiesen -Salbei ( Salvia 
pratensis ), Wiesen -Glockenblume ( Campanula 
patula ) und Acker -Witwenblume ( Knautia arven-
sis)). 

- Ein späterer Zeitpunkt (Ende Juni/Anfang Juli) 
kann erforderlich sein , wenn die zuvor genannten 
Arten  noch nicht ausgesamt haben.  

- Die zweite Mahd erfolgt Ende August bis spätes-
tens zum 1.  September.  

- Für die Mahd sollten nach Möglichkeit Balkenmä-
her verwendet werden , um die Tötung von  Insek-
ten und Amphibien möglichst zu reduzieren . 
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- Die Schnitthöhe  sollte mindestens 7  cm betragen, 
um Kleintiere zu schonen und den Wiederaustrieb 
zu fördern.  

- Das Mahdgut ist abzutransportieren, um Nähr-
stoffanreicherung (Eutrophierung) zu verhindern 
und optimale  Lichtverhältnisse für den neuen Auf-
wuchs zu gewährleisten.  

- Im Zuge der Pflege können jährlich wechselnde 
Abschnitte als Altgrasstreifen von der Mahd aus-
genommen werden, um ein Nebeneinander unter-
schiedlicher Vegetationsstadien zu schaffen.  

(§ 9 Abs.  1 Nr.  15 BauGB; Nr.  9. PlanZV; siehe Plan-
zeichnung)  

    

2.19    Überplante FFH -Mähwiesen  

Auf den im Gebiet vorhandenen und dauerhaft über-
planten FFH -Mähwiesen ist vor Baubeginn der 
Oberboden mit einer Mindestmächtigkeit von 30  cm 
abzutragen und auf den Flächen der neu zu schaf-
fenden FFH -Mähwiesen (siehe Ziffern  2.18 und 3) 
aufzutragen. Die Untere Naturschutzbehörde im 
Landratsamt Lindau ist bei Durchführung der Maß-
nahme zwingend hinzuzuziehen.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.20     Bereich mit Vorkommen von Orchideen  

Auf dem im Gebiet vorhandenen Bereich mit Vorkom-
men von Orchideen  ist vor Baubeginn der Oberboden 
mit einer Mindestmächtigkeit von 30  cm abzutragen 
und im Bereich der biotopgeschützten " Nasswiese 
mit Flachmoorresten nördlich Feriendorf Saarland bei 
Kinberg"  (Biotopteilflächen -Nr.  A8425 -0051-001, 
siehe Ziffer  6.10) aufzutragen. Die Untere Natur-
schutzbehörde im Landratsamt Lindau ist bei Durch-
führung der Maßnahme zwingend hinzuzuziehen.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 20 BauGB) 
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2.21  Landschaftsgerechte 
und naturnahe Gär-
ten, Vermeidung von 
Schottergärten  

 Die nicht baulich genutzten , unversiegelten Grund-
stücksflächen (Freiflächen) sind gärtnerisch als un-
versiegelte Vegetationsflächen anzulegen, zu pfle-
gen und dauerhaft zu erhalten. Mit Kies, Schotter 
oder Steinen bedeckte Flächen, die einen Pflanzen-
deckungsgrad von weniger als 90  % aufweisen (so-
genannte Schottergärten), sind im Bereich dieser 
Freiflächen nicht zulässig.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.22   Maßnahmen zum 
Schutz, zur Pflege 
und zur Entwicklung 
von Natur und Land-
schaft  

 Für die Außenbeleuchtung sind nur mit Lichtstrahl 
nach unten gerichtete, vollständig insektendicht ein-
gekofferte (staubdichte) LED -Lampen oder nach 
dem Stand der Technik vergleichbare insektenscho-
nende Lampen typen mit einer max. Lichtpunkthöhe 
von 6,00  m über der Geländeoberkante zulässig, 
welche ein bernsteinfarbenes bis warmweißes Licht 
(Farbtemperatur kleiner/gleich 2.700  Kelvin) mit ge-
ringem UV -  und Blauanteil aufweisen. Die Außenge-
häuse von Leuchten dürfen maximal eine Betriebs-
temperatur von 40°C errei chen.  Eine Beleuchtung 
von Werbeanlagen, die sich nicht direkt an Gebäuden 
befindet, ist unzulässig. Die Benutzung von Skybea-
mern, blinkende n, wechselnd farbige n Anzeigen so-
wie die flächenhafte Beleuchtung der Fassaden sind 
nicht zulässig.  

Die privaten Grünflächen zur Ein -  und Durchgrünung 
sind durch zweischürige  Mahd bei Verzicht auf Dün-
gung extensiv zu pflegen.  

Zäune müssen zum Gelände hin einen Abstand von 
mind. 0,15  m zum Durchschlüpfen von Kleinlebewe-
sen aufweisen.  

Zur Vermeidung von Vogelschlag an Glasflächen der 
Neubauten, sind die entsprechenden Empfehlungen 
der Schweizer Vogelwarte Sempach bei der Planung 
zu berücksichtigen (siehe Schweizerische Vogelarte 
Sempach/Rössler, M., W. Doppler, R. Furrer, H. 
Haupt, H. S chmid, A. Schneider, K. Steiof & C. Weg-
worth (2022): Vogelfreundliches Bauen mit Glas und 
Licht. 3., überarbeitete Auflage; Seite 38 -39, Position 
1-9 (grün). Besonders konfliktreiche Teilbereiche, 
wie Übereck -Verglasungen, gläserne Balkonbrüs-
tungen, ungete ilte Glasflächen >3  m², sind nach 
Möglichkeit gänzlich zu vermeiden.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 20 BauGB) 
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2.23   Bodenbeläge in den 
privaten Grundstü-
cken/Wasserdurch-
lässige Beläge  

 Für Stellplätze und untergeordnete Wege sind aus-
schließlich wasserdurchlässige Beläge (z.  B. in Splitt 
verlegtes Pflaster mit Rasenfuge, Drainfugenpflaster, 
Rasengittersteine, Schotterrasen) zulässig.  

Dies gilt nicht für Bereiche, die auf Grund eines im 
Sinne dieser Planung zulässigen  

- Produktionsablaufes oder  

- regelmäßigen Befahrens mit Lkw oder  

- Verarbeitens oder Umlagerns von Grundwasser 
belastenden Substanzen  

einen entsprechenden Bodenbelag erforderlich ma-
chen.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 20 BauGB) 

    

2.24     Zu pflanzender Baum 1.  Wuchsklasse  als Baum über 
15 m Höhe, variabler Standort innerhalb der privaten 
Grünfläche. Es sind ausschließlich Arten aus der 
Pflanzliste zu "Pflanzungen im Geltungsbereich des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes" zu verwen-
den. Die Bäume sind bei Abgang durch eine entspre-
chende Neupfl anzung zu ersetzen.  

(§ 9 Abs.  1 Nr.  25  a BauGB; Nr.  13.2. PlanZV; siehe 
Planzeichnung)   

    

2.25     Zu pflanzender Baum 2.  Wuchsklasse  als Baum bis 
15 m Höhe, variabler Standort innerhalb der jeweili-
gen privaten Grünfläche . Es sind ausschließlich Arten 
aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen im Geltungsbe-
reich des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes" zu 
verwenden. Die Bäume sind bei Abgang durch eine 
entsprechende Neupflanzung zu ersetzen.  

(§ 9 Abs.  1 Nr.  25  a BauGB; Nr.  13.2. PlanZV; siehe 
Planzeichnung)  

    

2.26     Zu pflanzende Sträucher , variabler Standort inner-
halb der privaten Grünfläche. Es sind ausschließlich 
Arten aus der Pflanzliste zu "Pflanzungen im Gel-
tungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungs-
planes" zu verwenden. Die Sträucher sind bei Ab-
gang durch entsprechende Neupflanzunge n zu er-
setzen.  
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(§ 9 Abs.  1 Nr.  25  a BauGB; Nr.  13.2. PlanZV; siehe 
Planzeichnung)  

    

2.27   Pflanzungen im  
Geltungsbereich des  
vorhabenbezogenen  
Bebauungsplanes  

 Pflanzungen:  

- Für die Pflanzungen im Geltungsbereich des vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes sind stand-
ortgerechte, heimische Bäume und Sträucher aus 
der u.  g. Pflanzliste zu verwenden.  

- Für maximal 10  % der Gehölzpflanzungen sind aus 
Gründen der Ästhetik und der Klimaanpassung 
auch Arten zulässig, die nicht in der Pflanzliste 
festgesetzt sind (z.  B. Ziersträucher, gärtnerische 
Züchtungen, nichtheimische klimaresistente  Ge-
hölzarten).  

- Im Übergangsbereich zur freien Landschaft und in 
Bereichen, die an öffentliche Flächen angrenzen, 
sind ausschließlich Laubgehölze zulässig.  

- Bei der Pflanzung von Obstgehölzen ist die Ver-
ordnung zum Schutz von Beständen zur Erzeu-
gung oder zum Erhalt von Obstanbaumaterial so-
wie Erwerbsobstbeständen vor besonderen uni-
onsgeregelten Nicht -Quarantäneschadorganis-
men (Pflanzenbeständeschutzverordnung ς Pfl-
BestSchV) mit Ausfertigungsdatum vom 
13.10.2023 zu beachten.  

Für das Baugebiet festgesetzte Pflanzliste:  

 

   

   Bäume 1. Wuchsklasse   

   Spitz -Ahorn Acer platanoides  

   Berg-Ahorn Acer pseudoplatanus  

   Hänge-Birke Betula pendula  

   Trauben -Eiche Quercus petraea  

   Stiel-Eiche Quercus robur  

   Winter -Linde Tilia cordata  

   Sommer-Linde  Tilia platyphyllos  

     

   Bäume 2.  Wuchsklasse   

   Feld-Ahorn Acer campestre  

   Hainbuche  Carpinus betulus  

   Vogelkirsche  Prunus avium  

   Traubenkirsche  Prunus padus  

   Europäische Eibe  Taxus baccata  
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   Sträucher   

   Berberitze  Berberis vulgaris  

   Kornelkirsche  Cornus mas  

   Roter Hartriegel  Cornus sanguinea  

   Gewöhnliche Hasel  Corylus avellana  

   Pfaffenhütchen  Euonymus europaeus  

   Gewöhnlicher Liguster  Ligustrum vulgare  

   Alpen-Heckenkirsche  Lonicera alpigena  

   Rote-Heckenkirsche  Lonicera xylosteum  

   Schlehe  Prunus spinosa  

   Echter Kreuzdorn  Rhamnus cathartica  

   Alpen-Johannisbeere  Ribes alpinum  

   Wilde Stachelbeere  Ribes uva-crispa  

   Kriech-Rose Rosa arvensis  

   Hunds-Rose Rosa canina 

   Roter Holunder  Sambucus racemosa  

   Schwarzer Holunder  Sambucus nigra  

   Wolliger Schneeball  Viburnum lantana  

   Gewöhnlicher  Schneeball  Viburnum opulus  

   (§ 9 Abs.  1 Nr. 25  a BauGB) 

    

2.28   Dachbegrünung   Die Flachdachbereiche auf der Höhe 82 3,50 sind als 
Beitrag zum Klimaschutz sowie als Lebensräume für 
Flora und Fauna mit einer extensiven Dachbegrü-
nung zu versehen  und mit einer heimischen, stand-
ortgerechten Gräser - /Kräutermischung , Stauden 
oder  Sedumsprossen zu bepflanzen. Die Mächtigkeit 
der Substratschicht muss mindestens 5 cm betragen . 

Ausgenommen von der Pflicht zur Dachbegrünung  
sind Bereiche , die dem Nutzungszweck des Gebäu-
des dienen und untergeordnet  sind, also bspw. 
Dachflächen, die zum Aufenthalt für Personen dienen 
(z. B. Dachterrassen), technische Einrichtungen und 
Aufbauten sowie Beleuchtungsflächen (z.  B. Dach-
fenster zur Belichtung). Die Kombination mit PV -Mo-
dulen ist zulässig.  

(§ 9 Abs.  1 Nr. 25  a BauGB) 

    

2.29     Abgrenzung  ("Nutzungskordel") von unterschiedli-
chem Maß der Nutzung . 

(§ 9 Abs.  1 BauGB und § 16 Abs. 5 BauNVO; Nr.  15.14. 
PlanZV; siehe Planzeichnung)  
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2.30     Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  des Vor-
habenbezogenen Bebauungsplanes "Kinberg Resort 
ς Feriendorf Ostkinberg" des Marktes Scheidegg . 

(§ 9 Abs.  7 BauGB; Nr. 15.13. PlanZV; siehe Planzeich-
nung)  
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3   Zuordnung von Flächen und/oder Maß-
nahmen zum Ausgleich im Sinne des §  1a 
Abs.  3 BauGB an anderer Stelle gemäß 
§ 9 Abs.  1a Satz  2 BauGB (externe Aus-
gleichsflächen/ -maßnahmen)  

    

3.1  Ausgleichsbedarf   Zum einen ist aufgrund des Regelverfahrens ein bau-
rechtlicher Ausgleich zu erbringen. Zum anderen 
kommt es zur Überplanung von FFH -Mähwiesen ge-
mäß Anhang  I der FFH-Richtlinie. Beides soll im nach-
folgenden Ausgleichskonzept kombiniert ausgegli-
chen werden (siehe auch Ziffer  9.2.4.2).  

    

3.2   Ausgleichsflächen    

 

 

Ausgleichsflächen auf Fl. -Nr.  2186 (Gemarkung Ostkinberg).  
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3.3   Ausgleichskonzept   Folgende Maßnahmen  sind umzusetzen:  

- Der von den im Gebiet überplanten FFH -Mähwie-
sen anfallende Oberbodenaushub (siehe Zif-
fer  2.19) ist in den Ausgleichsflächen aufzubrin-
gen. 

- Sollten die wertgebenden Arten durch den Auftrag 
von Oberboden in den ersten 5  Jahren nicht zur 
gewünschten Etablierung von FFH -Mähwiesen 
führen, ist zusätzlich eine Mahdgutübertragung 
von den verbleibenden FFH -Mähwiesen vor Ort 
(Ziffer  6.10) durchzuführen. Hierzu sind folgende 
Schritte durchzuführen:  

-  Die Empfängerfläche ist durch  einen Tief-
schnitt vorzubereiten. Das Mahdgut ist 
abzutransportieren.  

-  Die Bodennarbe ist durch anschließendes 
Fräsen oder Eggen zu öffnen, um das er-
forderliche Saatbett zu schaffen.  

-  Nach Durchführung der ersten Mahd auf 
der Spenderfläche ist das Mahdgut zur 
Reduktion von Samenverlust unmittelbar 
aufzuladen und auf der Empfängerfläche 
aufzubringen, dabei sollte die Schichtdi-
cke ca. 3ς5 cm betragen.  

-  Im ersten Jahr nach durchgeführter Mahd-
gutübertragung ist ein sogenannter 
Schröpfschnitt  durchzuführen. Dabei ist 

Ausgleichsfläche auf Fl. -Nr.  2210 (Gemarkung Ostkinberg).  
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die Mahd mit  einem hohen Schnitt  vorzu-
nehmen  (>10 cm), um aufkommende Un-
kräuter zu unterdrücken  und gleichzeitig 
die jungen Keimlinge  der Kennarten  zu 
schützen.  

- Die Flächen sind durch zweischürige Mahd und 
bei Verzicht auf Dünge -  und Pflanzenschutzmittel 
extensiv zu pflegen.  

- Die erste Mahd erfolgt abhängig vom Vegetati-
onsstand zwischen  Anfang bis Ende Juni. Krite-
rium hierfür ist die Fruchtreife wertgebender Arten 
(Glatthafer ( Arrhenatherum elatius ), Wiesen -Mar-
gerite ( Leucanthemum vulgare ), Wiesen-Flocken-
blume ( Centaurea jacea ), Wiesen -Salbei ( Salvia 
pratensis ), Wiesen -Glockenblume ( Campanula 
patula ) und Acker -Witwenblume ( Knautia arven-
sis)). 

- Ein späterer Zeitpunkt (Ende Juni/Anfang Juli) 
kann erforderlich sein , wenn die zuvor genannten 
Arten  noch nicht ausgesamt haben.  

- Die zweite Mahd erfolgt Ende August bis spätes-
tens zum 1.  September.  

- Für die Mahd sollten nach Möglichkeit Balkenmä-
her verwendet werden , um die Tötung von  Insek-
ten und Amphibien möglichst zu reduzieren . 

- Die Schnitthöhe  sollte mindestens 7  cm betragen, 
um Kleintiere zu schonen und den Wiederaustrieb 
zu fördern.  

- Das Mahdgut ist abzutransportieren, um Nähr-
stoffanreicherung (Eutrophierung) zu verhindern 
und optimale  Lichtverhältnisse für den neuen Auf-
wuchs zu gewährleisten.  

- Im Zuge der Pflege können jährlich wechselnde 
Abschnitte als Altgrasstreifen von der Mahd aus-
genommen werden, um ein Nebeneinander unter-
schiedlicher Vegetationsstadien zu schaffen.  
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4     Bauordnungsrechtliche Vorschrif-
ten  (BOV) gemäß §  9 Abs.  4 BauGB 

    

4.1  Dachformen, Fassa-
dengestaltung und -
gliederung  

 Die Regelung über die Gestaltung des Vorhabens 
ergibt sich aus der Verbindlichkeit des Vorhaben -  
und Erschließungsplanes hinsichtlich Dachform, der 
Fassadengestaltung und -gliederung in den wesent-
lichen Zügen.  

    

4.2   Werbeanlagen in den 
Baugebieten auf den 
für die Bebauung 
vorgesehenen Flä-
chen  

 Werbeanlagen auf den für die Bebauung vorgesehe-
nen Flächen dürfen in keiner Ansicht (senkrechte 
Projektion) eine Größe von 10  m² (pro einzelne An-
lage) überschreiten. Die Summe der Flächen aller 
Werbeanlagen darf 25  m² (pro Grundstück) nicht 
überschreiten. Die Beleuchtung der Anlagen muss 
kontinuierlich erfolgen (kein Blinken etc.) . 

(Art.  81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO) 
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5    Nachrichtliche Übernahme von nach an-
deren gesetzlichen Vorschriften ge-
troffenen Festsetzungen gem. §  9 Abs.  6 
BauGB mit Zeichenerklärung  

    

5.1    Waldrand (teilweise außerhalb, teilweise innerhalb 
des Geltungsbereic hes) aufgrund der Waldeigen-
schaft der angrenzenden Waldbestände . 

(Art.  2 BayWaldG) 

    

5.2     Umgrenzung von  Schutzgebieten im Sinne des Na-
turschutzrechts ; hier gem. Anhang  I der FFH-Richtli-
nie geschützte FFH -Mähwiese. I nnerhalb des Gel-
tungsbereiches (siehe Planzeichnung).  

(§ 9 Abs.  6 BauGB; Nr.  13.3. PlanZV; siehe Planzeich-
nung)  
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6    Hinweise und Zeichenerklärung  
    

6.1    Grenze des räumlichen Geltungsbereiches  des 
rechtsverbindlichen Bebauungsplanes mit Grünord-
nungsplan "Feriendorf Ostkinberg " 

    

6.2     Bestehendes Gebäude  (Wohngebäude/Wirtschafts -  
oder Nebengebäude) zur Zeit der Planaufstellung 
(siehe Planzeichnung)  

    

6.3     Bestehendes Gebäude  wird abgerissen  (siehe Plan-
zeichnung)  

    

6.4     Bestehende Grundstücksgrenzen  zur Zeit der 
Planaufstellung (siehe Planzeichnung)  

    
    

6.5   Nr.  ....;....m2  Nummerierung und voraussichtliche Größe der 
Grundstücke (siehe Planzeichnung)  

    

6.6     Bestehende Flurstücksnummer (beispielhaft aus der 
Planzeichnung)  

    

6.7    Vorhandenes  (natürliches) Gelände ; Darstellung der 
Höhenschichtlinien (beispielhaft aus der Planzeich-
nung, siehe Planzeichnung)  

    

6.8   Naturschutz   Bei der Verwendung von Pflanzen ist darauf zu achten, 
dass möglichst auf gefüllte Blüten verzichtet wird. Ge-
füllte Blüten stellen eine Zuchtform ("Sorte") von Wild-
arten dar, die hinsichtlich der Pollen -  und Nektarge-
winnung für Insekten nutzlos sind. Es wir d daher emp-
fohlen, beim Kauf von Pflanzen möglichst auf Wildar-
ten zurückzugreifen. Diese erkennt man am Beispiel 
der Japanischen Blütenkirsche wie folgt:  

- Die Wildart hat die wissenschaftliche Bezeichnung 
Prunus serrulata . 

 
797 

796 

2 1 8 6
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- Sorten werden hinter den wissenschaftlichen Be-
zeichnungen apostrophiert (bspw. 'Royal Burgun-
dy').  

    

6.9   Artenschutz   Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbe-
stände gemäß §  44 BNatSchG sind die folgenden 
Maßnahmen umzusetzen:  

Vermeidungsmaßnahmen  

V1 Gehölzrodungen  

- Die Fällung von Gehölzen muss außerhalb der Brut-
zeit von Vögeln und der Aktivitätszeit von Fleder-
mäusen zwischen Anfang November und Ende 
Februar erfolgen.  

- Sollten bei der Gehölzrodung Fledermäuse gefun-
den werden, so ist der örtliche Fledermausbetreuer 
zu informieren (zu erfragen bei der Unteren Natur-
schutzbehörde im Landratsamt Lindau).  

V2 Gebäudeabriss  

- Es ist empfehlenswert, den Abriss von Gebäuden 
außerhalb der Brutzeit von Vögeln und der Aktivi-
tätszeit von Fledermäusen zwischen dem 01.10. 
und dem 28.02. durchzuführen.  

- Ein Abriss im Oktober ist besonders empfehlens-
wert, da sich potenziell überwinternde Fledermäuse 
je nach Witterung noch in den Zwischenquartieren 
befinden und somit während den Abbrucharbeiten 
mobil sind und das Gebäude verlassen können. Eine 
weitere Vorun tersuchung ist in diesem Falle nicht 
notwendig.  

- Sollte ein Gebäudeabriss im Oktober nicht möglich 
sein, ist das Gebäude unmittelbar vor Abriss durch 
eine fachkundige Person auf die Anwesenheit von 
Fledermäusen mittels Endoskops (und ggf. batcor-
der-Einsatz) und das Vorhandensein von aktuell ge-
nutzten Vog elnestern untersucht werden.  

- Sollten beim Abriss der Gebäude Fledermäuse ge-
funden werden, so ist der örtliche Fledermausbe-
treuer zu informieren (zu erfragen bei der Unteren 
Naturschutzbehörde im Landratsamt Lindau).  

- Der Abriss von Gebäuden muss unter ökologischer 
Baubegleitung erfolgen.  
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V3 Gebäudesanierung/ -umbau 

- Das Stromhäuschen darf an der Außenfassade 
nicht verändert werden. Ggf. notwendige Repara-
turen müssen außerhalb der Anwesenheit von Fle-
dermäusen erfolgen. Alle Veränderungen, die die 
Beschaffenheit des Quartiers ändern könnten, sind 
zu unterlassen. Die vor handenen Einflüge sind zu 
erhalten.  

- Sollten Gebäudesanierungen/ -umbauten erforder-
lich sein, so müssen diese unter ökologischer Bau-
begleitung erfolgen.  

V4 Fledermaus -  und insektenfreundliches Beleuch-
tung skonzept  

- Um Beeinträchtigungen auf das Wochenstuben-
quartier im Geltungsbereich zu vermeiden, ist die 
direkte Beleuchtung des Quartiers nicht zulässig. 
Erforderliche Beleuchtung ist in einem Abstand von 
mindestens zehn Meter vom Quartier entfernt zu 
platzieren.  

- Empfehlenswert ist zudem eine reduzierte bzw. ge-
steuerte Beleuchtung (z.  B. Bewegungsmelder) in-
nerhalb des Geltungsbereiches. Um das Anlocken 
von Insekten (und somit eine Reduktion des Nah-
rungsangebotes in den angrenzenden unbeleuch-
teten Bereichen) zu vermeiden, sind insekten-
freundliche Beleuchtungskörper (keine Lampen mit 
Wellenlängen unter 540  nm (Blau-  und UV-Bereich) 
und mit einer korrelierten Farbtemperatur >  2700  K) 
zu verwenden. Erlaubt sind ausschließlich nach un-
ten gerichtete Lampen (z.  B. LEDs ode r abge-
schirmte Leuchten), die den Lichtstrahl auf die not-
wendigen Bereiche begrenzen.  

V5 Vogelschlag  

- Siehe Festsetzung zu " Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft " (Ziffer  2.22).  

V6 Weitere empfehlenswerte Vermeidungsmaßnah-
men 

- Um den Kronen -  und Wurzelbereich vorhandener 
Bäume nicht zu beschädigen und den Gehölzbe-
stand bestmöglich zu schützen, sollten alle bauli-
chen Maßnahmen gemäß DIN  18920 "Landschafts-
bau ς Schutz von Bäumen, Pflanzbeständen und 
Vegetationsflächen bei Baumaßnahmen" sowie 
RAS-LP 4 "Richtlinie für die Anlage von Straßen, 
Teil: Landschaftspflege Abschnitt  4: Schutz von 
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Bäumen, Vegetationsbeständen und Tieren bei 
Baumaßnahmen" durchgeführt werden.  

Artenschutzrechtliche Ersatzmaßnahmen  

M1 Aufhängen künstlicher Quartiere (Fledermäuse) im 
Falle eines Abrisses des Stromhäuschens  

CEF-Maßnahme: Ausgleich des Verlustes eines 
Fortpflanzungsquartiers der Zwergfledermaus  

- Für die Zwergfledermaus, welche das Stromhäus-
chen nachweislich als Wochenstubenquartier nutzt, 
sind vor Abriss des Gebäudes Ersatzquartiere im 
räumlichen Umfeld anzubringen (z.  B. Schwegler 
Fassadenquartier 1FQ, Fledermaus -Fassadenreihe 
2FR). Dabei ist das Quartier mindestens 1:1 auszu-
gleichen (Eine Spaltenlänge von 10  m entspricht ei-
nem Gesamtbedarf von 10  m Kastenbreite; z.  B. fünf 
Kästen mit einem Meter Breite und zehn Kästen mit 
0,5  m Breite). Die Anzahl der erforderlichen Kästen 
sind im Vorfeld mit der  Unteren Naturschutzbe-
hörde abzusprechen.  

- Die Aufhängung der Ersatzquartiere hat so früh wie 
möglich zu erfolgen, um den Individuen ausrei-
chend Zeit zu bieten, so dass die Quartiere aufge-
funden und angenommen werden können.  

- Die Lage der anzubringenden Ersatzkästen ist mit 
durch ein Fachbüro festzulegen und mit der Unte-
ren Naturschutzbehörde abzusprechen. Je näher 
die Ersatzkästen am Originalquartier angebracht 
werden können, desto höher ist die Erfolgswahr-
scheinlichkeit der M aßnahme. 

- Die Wirksamkeit der CEF -Maßnahme ist durch ein 
Monitoring durch ein Fachbüro zu prüfen. Das Mo-
nitoring muss mindestens drei Monitoringjahre nach 
Umsetzung der Ersatzmaßnahmen umfassen. Die 
Ergebnisse der einzelnen Monitoringjahre sind der 
Unteren Naturschu tzbehörde vorzulegen (Monito-
ringberichte).  

- Ein Gebäudeabriss kann erst bei Wirksamkeit der 
Maßnahme erfolgen.  

M2 Aufhängen künstlicher Quartiere (Fledermäuse)  

Maßnahme zur Aufrechterhaltung des Quartierpo-
tenzials im Gebiet  

- Für gebäudebewohnende Fledermausarten, die 
einzelne Chalets und weitere Gebäude innerhalb 
des Plangebietes nachweislich als Tagesquartier 
nutzten, sind je entfallenem Gebäude vier Ersatz-
quartiere an oder in die Fassade zu integrieren (z.  B. 
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Schwegler Fassadenquartier 1FQ, Fledermaus -Fas-
sadenreihe 2FR). Diese sind an möglichst vielen 
Neubauten und in unterschiedlichen Expostitionen 
anzubringen, um der Art ein vielfältiges Quartieran-
gebot bereitzustellen. Damit erhöht sich die Er-
folgswahrschein lichkeit für eine Annahme der 
Quartiere.  

- Für spaltenbewohnende Fledermausarten in Gehöl-
zen sind je Rodung eines Höhlenbaumes ein Spal-
tenquartier -Kasten sowie eine Rundhöhle im räum-
lichen Zusammenhang (z.  B. an Gehölzen im Um-
feld) aufzuhängen (z.  B. Schwegler Fledermaus-
flachkasten 1FF, Rundhöhle 2F).  

- Die Aufhängung der Ersatzquartiere hat möglichst 
in zeitlichem Zusammenhang mit der Fällung der 
Bäume und dem Gebäudeabriss zu erfolgen.  

- Die Lage der anzubringenden Ersatzkästen ist mit 
der Sieber Consult GmbH abzusprechen.  

M3 Aufhängen künstlicher Nisthilfen (Höhlen -  und 
Halbhöhlenbrüter)  

- Für den Waldkauz sind drei zusätzliche Nisthilfen in 
Waldflächen im räumlichen Umfeld anzubringen 
(z. B. Schwegler Waldkauzröhre 1WK).  

- Für den Grauschnäpper und den Hausrotschwanz 
sind insgesamt vier Halbhöhlennistkästen an Be-
standsgebäuden im Umfeld zu installieren (z.  B. 
Schwegler, Halbhöhle Typ 2H/2HW).  

- Für die potenziell betroffenen Höhlenbrüter sind 
insgesamt vier Meisennistkästen im räumlichen Zu-
sammenhang zu installieren (z.  B. 2  x Schwegler 
Nisthöhle 1B, 26 mm Lochdurchmesser und 2  x 
Schwegler Nisthöhle 1B, 32  mm Lochdurchmesser).  

- Die Aufhängung der Nisthilfen hat in zeitlichem Zu-
sammenhang mit der Fällung der Höhlenbäume, 
bzw. mit dem Abriss der Gebäude spätestens bis 
Anfang März des folgenden Frühjahrs zu erfolgen.  

- Es ist auf einen fachgerechten Standort (2 -4  m 
hoch, Exposition Südost, Halbschatten, freier An-
flug möglich) zu achten. Nistkästen der gleichen 
Vogelart (Ausnahme Waldkauz) sind mind. 10  m 
voneinander entfernt aufzuhängen, Ausnahme 
Haussperling).  

- Die Nisthilfen müssen jährlich im Herbst (Novem-
ber/Dezember) fachgerecht gereinigt werden.  
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- Wespen- /Hornissennester sind erst im Frühjahr des 
Folgejahres aus den Nisthilfen zu entfernen.  

Bezüglich ausführlicher Erläuterungen siehe  arten-
schutzrechtliches Fachgutachten der Sieber Consult 
GmbH (Fassung vom 03 .03 .2026 ). 

    

6.10    Biotop e im Sinne des §  30 BNatSchG bzw. §  16 Bay-
NatSchG ("Nasswiese mit Flachmoorresten nördlich 
Feriendorf Saarland bei Kinberg", Biotopteilflächen -
Nr.  A8425 -0051-001 und "Saures Flachmoor nördlich 
Kinberg", Biotopteilflächen -Nr.  A8425 -0052 -001). 
Östlich zudem FFH -Mähwiese gemäß Anhang  I der 
FFH-Richtlinie.  Lage außerhalb des Geltungsbereiches  
(siehe Planzeichnung) . Die FFH-Mähwiese ist vor Be-
ginn der Bauarbeiten mit Bauzäunen vor Inanspruch-
nahme zu schützen.  

Grundsätzlich sind a lle Handlungen, die zu einer Zer-
störung oder erheblichen oder nachhaltigen Beein-
trächtigungen der Biotope führen können, verboten . 

    

6.11  Empfehlenswerte  
Obstbaumsorten  

 Obstbaumsorten, die nicht oder nur in geringem Maße 
Überträger für den Feuerbrand sind, können beim Amt 
für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (Kempten), 
Bereich Landwirtschaft, Sachgebiet Obstbau, erfragt 
werden. Insbesondere folgende Apfelsorten gelte n 
nicht als Überträger des Feuerbrandes: Bittenfelder, 
Rheinischer Bohnapfel und Welschisner (Mostäpfel) 
sowie Boskoop, Rewena und Sonnenwirtsapfel (zum 
Verzehr geeignet). Auf Grund ihrer besonderen Anfäl-
ligkeit für die Feuerbrandkrankheit sollten Birnen u nd 
Quitten grundsätzlich nicht angepflanzt werden.  

    

6.12  Versickerungsanlagen 
für Niederschlagswas-
ser 

 Die üblichen Vorgaben zur Bemessung, Planung und 
(konstruktiver) Ausführung von Sickeranlagen sind 
u. a. dem Arbeitsblatt DWA-A 138-1 (10/20 24) "Anla-
gen zur Versickerung von Niederschlagswasser ς 
Teil  1: Planung, Bau, Betrieb " zu entnehmen.  

Bemessung und konstruktive Ausführung der Versi-
ckerungsanlagen für Niederschlagswasser sind regel-
mäßig im bauaufsichtlichen Verfahren nachzuweisen 
(Darstellung im Baugesuch).  
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Während der Bauzeit sollten die für die Versickerung 
vorgesehenen Flächen wie folgt vor Verdichtung ge-
schützt werden:  

- keine Lagerung von Baumaterialien und Bodenaus-
hub 

- kein Befahren  

- keine Nutzung als Waschplatz jeglicher Art  

Zur fachgerechten Planung und Bauüberwachung der 
Versickerungsanlagen für Niederschlagswasser ist 
das Hinzuziehen eines Fachingenieurs sinnvoll.  

Das Versickern von Niederschlagswasser stellt eine 
Gewässernutzung dar, die grundsätzlich einer rechtli-
chen Erlaubnis durch das zuständige Landratsamt be-
darf. Inwiefern im Einzelfall eine erlaubnisfreie Versi-
ckerung durchgeführt werden kann (Niederschlags-
wasserfreistellungsverordnung (NWFreiV)) sollte von 
der Bauherrschaft bei dem zuständigen Landratsamt 
in Erfahrung gebracht werden.  

In privaten Grundstücken darf nur unverschmutztes 
Niederschlags -wasser versickert werden. Zur Vermei-
dung einer Verunreinigung des Niederschlagswassers 
sollte auf Tätigkeiten wie z.  B. Reinigungsarbeiten, Be -  
und Entladungsarbeiten gefährlicher Stoffe etc. ver-
zichtet werden. Die Autowäsche auf einem Privat-
grundstück ist per Gesetz nicht zulässig; die gemein-
deeigenen Regelungen sind zu beachten und können 
beim jeweiligen Ordnungsamt an gefragt werden.  

Auch für die nicht großflächigen baukonstruktiven Ele-
mente sollte auf die Verwendung von Oberflächen aus 
Zink, Titan -Zink, Kupfer oder Blei verzichtet werden. 
Als Alternativen für Rinnen und Fallrohre stehen 
Chrom-Nickel -Stähle (Edelstahl), Aluminium, Kuns t-
stoffe oder entsprechende Beschichtungen zur Verfü-
gung.  

    

6.13  Bodenschutz   Die Verwertbarkeit von Bodenmaterial kann auf Grund 
erhöhter Stoffgehalte, vor allem in Kombination mit or-
ganischer Substanz, eingeschränkt sein. Ein Eingriff in 
die betroffenen Böden sollte deshalb weitgehend ver-
mieden und, wenn nicht vermeidbar, die tats ächlichen 
Stoffgehalte der betroffenen Böden und deren Ver-
wertbarkeit vor Umsetzung der Planung abgeklärt 
werden. Es soll sichergestellt werden, dass anfallen-
des geogen belastetes Bodenmaterial nicht auf an-
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ders-  oder unbelastete Böden verlagert oder wieder-
aufgebracht wird und dort die Bodenfunktionen nach-
teilig verändert. Weitere Anforderungen an das Auf -  
und Einbringen von Bodenmaterial regel n die  §§ 6 bis 
8 BBodSchV. Darüber hinaus finden sich wichtige Hin-
weise zur Verwertung von Bodenmaterial in der 
DIN 19731 und DIN 19639. 

Um insbesondere Schwierigkeiten bei der späteren 
Entsorgung von Bodenaushub zu vermeiden, sollten 
die Bauverantwortlichen eine Überprüfung durch ein 
Fachbüro durchführen lassen.  

Nach den Normen DIN  18915 Kapitel 7.3 und DIN  19731 
ist vor Beginn der baulichen Arbeiten auf der überbau-
baren Grundstücksfläche der Oberboden abzutragen, 
getrennt zu lagern und nach Abschluss der Baumaß-
nahme wieder einzubauen. Er darf nicht durch Bauma-
schinen verdichtet, mit Unterboden vermischt oder  
überlagert werden. Die Bodenmieten sind bei einer La-
gerungsdauer von mehr als 2  Monaten zu begrünen. 
Bei überschüssigem Aushubmaterial sind abhängig 
vom jeweiligen Entsorgungsweg die rechtlichen und 
technische n Anforderungen zu berücksichtigen (z.  B. 
§§ 6 bis 8 BBodSchV, Leitfaden zur Verfüllung von 
Gruben und Brüchen sowie Tagebauen, Ersatzbau-
stoffverordnung (EBV; zum 01.08.2023 in Kraft getre-
tenen), Kreislaufwirtschaftsgesetz (KRWG) sowie Ver-
ordnung über Deponien und Langzeitlager  (DepV)). 

Die Baustellen und Baustelleneinrichtungsflächen sind 
so einzurichten, dass ein Befahren von Böden außer-
halb der festgesetzten Bereiche unterbunden wird.  

Flächen, die als Grünfläche oder zur gärtnerischen 
Nutzung vorgesehen sind, sollten nicht befahren wer-
den. Innerhalb der festgesetzten Bereiche ist durch 
eine entsprechende Planung und Organisation des 
Bauablaufs ein Befahren von Oberböden auf das un-
umgäng liche Maß zu beschränken, um Verdichtungen 
zu vermeiden. Im Idealfall sollten bereits befestigte 
bzw. vorbelastete Flächen sowie Flächen, die nach 
dem Bauabschluss als Weg oder sonstige bauliche An-
lage vorgesehen sind, eingeplant werden. Hilfestellun-
gen zu r Gestaltung der temporären Baustelleneinrich-
tungsflächen sind im Leitfaden zur Bodenkundlichen 
Baubegleitung des Bundesverbandes Boden zu fin-
den. 

In Hanglagen soll auf eine durchgängige Begrünung 
des Bodens geachtet werden. Um zusätzlich mögli-
chen Verdichtungen vorzubeugen, soll das Gelände 
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nur bei trockenen Boden -  und Witterungsverhältnis-
sen befahren werden.  

Unnötige Bodenversiegelungen sollten vermieden 
werden.  

Kulturfähiger Unterboden sollte wenn möglich weiter 
im Baugebiet verwendet werden.  

    

6.14  Altlasten   Im Plangebiet  sind keine kartierten Altlasten betroffen. 
Sollten wider Erwarten dennoch Altablagerungen bzw. 
organoleptisch auffälliges Material angetroffen wer -
den, so sind das Wasserwirtschaftsamt Kempten und 
das Landratsamt Lindau  umgehend  zu informieren.  

    

6.15  Grundwasserschutz   Grundwasserbenutzungen bedürfen in der Regel einer 
wasserrechtlichen Erlaubnis gem. §§  8, 9, 10 Wasser-
haushaltsgesetz (WHG).  

Falls Grundwasserbenutzungen (Entnehmen, Zuta-
gefördern, Zutageleiten, Ableiten, Aufstauen, Absen-
ken und Umleiten von Grundwasser oder das Einbrin-
gen von Stoffen ins Grundwasser) notwendig werden, 
ist die nach den Umständen erforderliche Sorgfalt an-
zuwenden , um eine Verunreinigung des Grundwassers 
oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Ei-
genschaften zu vermeiden.  

Die unvorhergesehene Erschließung von Grundwasser 
hat der Unternehmer  gemäß § 49 Absatz  2 WHG bei 
der Unteren Wasserbehörde des Landratsamtes un-
verzüglich anzuzeigen. Die Untere Wasserbehörde 
trifft die erforderlichen Anordnungen.  

Drainagen im Grundwasserbereich, sowie Sicker-
schächte sind grundsätzlich nicht zulässig.  

Die im Grundwasserbereich eingebrachten Materialien 
dürfen keine schädlichen auslaugbaren Beimischun-
gen enthalten. Die gilt auch bei einem Bodenaus-
tausch. Die Vorgaben der Bundesbodenschutz -  und 
der Ersatzbaustoffverordnung sind einzuhalten.  

Beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen ist die 
Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wasserge-
fährdenden Stoffen (AwSV) vom 1. August 2017 zu be-
achten.  
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6.16  Grundwasser und 
Drainagen  

 Grundwasser darf nicht abgeleitet werden. Drainagen-
wässer dürfen nicht in die Kanalisation abgeleitet wer-
den. 

    

6.17  Überflutungsschutz  
(Hangwasser)  

 Aufgrund der Hanglage kann es bei Starkregenereig-
nissen zu wild abfließendem Oberflächenwasser 
(Hangwasser) kommen. Um Überflutungen von Ge-
bäuden zu vermeiden sind entsprechende (Schutz - ) 
Vorkehrungen zu treffen. Insbesondere ist auf die Hö-
henlage der Lich tschächte, -höfe und des Einstieges 
der Kellertreppen o.  ä. zu achten. Sie sollten möglichst 
hoch liegen, um vor abfließenden Wässern bei Stark-
regen zu schützen. Die Erdgeschossfußbodenhöhe 
sollte im Rahmen der Vorgaben nach Gesichtspunkten 
des Überflutung sschutzes angemessen hoch gewählt 
werden. Maßnahmen zur Verbesserung des Überflu-
tungsschutzes sind auch in der Gartengestaltung in-
tegrierbar.  

    

6.18  Brandschutz   Für die Zufahrten gelten die "Richtlinien über Flächen 
für die Feuerwehr" ς Fassung Februar  2007 ς (AIIMBI 
Nr.  15/2008).  

Für die Ermittlung der Löschwasserversorgung gilt das 
Regelwerk der DVGW Arbeitsblatt W  405 i.  V. m. §  2 
Abs. 5 Ausführungsverordnung zur Landesbauord-
nung (LBOAVO) sowie Ziff.  5.1 IndBauRL. 

Als Hydranten sollten Überflurhydranten DN  100 vor-
gesehen werden. Die Abstände der Hydranten zuei-
nander sollten 100 -200  m nicht überschreiten.  

Gewerbebetriebe, die auf Grund der Brandlasten die 
Löschwasserversorgung aus der öffentlichen Wasser-
versorgung überschreiten, sollten für den Objekt-
schutz selbstständig genügend Löschwasser (z.  B. 
Zisterne) vorhalten.  

    

6.19  Denkmalpflege   Gemäß Art.  8 des Bayerischen Denkmalschutzgeset-
zes (DSchG) ist das Auftreten von Bodendenkmälern 
(z. B. auffällige Bodenverfärbungen, Holzreste, Mau-
ern, Metallgegenstände, Steingeräte, Scherben, Kno-
chen etc.) unverzüglich der Unteren Denkmalschutz-
behörde (Landratsamt) oder dem Bayerischen Lan-
desamt für Denkmalpflege mitzuteilen. Zur Anzeige 
verpflichtet s ind auch der Eigentüme r und der Besitzer 
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des Grundstücks, sowie der Unternehmer und der Lei-
ter der Arbeiten, die zu dem Fund geführt haben. Die 
Anzeige eines der Verpflichteten befreit die übrigen. 
Nimmt der Finder an den Arbeiten, die zu dem Fund 
geführt haben, auf Grund eines Arbeitsverhältniss es 
teil, so wird er durch Anzeige an den Unternehmer 
oder den Leiter der Arbeiten befreit. Die aufgefunde-
nen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf 
von einer Woche nach der Anzeige unverändert zu be-
lassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörd e 
die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet. Zu verständigen ist das Baye-
rische Landesamt für Denkmalpflege, Dienststelle 
Thierhaupten, oder die zuständige Untere Denkmal-
schutzbehörde.  

    

6.20   Landwirtschaftliche  
Immissionen  

 Auf Grund der angrenzenden landwirtschaftlich ge-
nutzten Flächen  ist mit der Einwirkung von vorüberge-
henden belästigenden Geruchsimmissionen (z.  B. 
durch Aufbringen von Flüssigdung, Pflanzenschutz-
mitteln etc.) sowie Lärmimmissionen (z.  B. Traktoren-
geräusche, Kuhglocken etc.) zu rechnen.  

    

6.21  Ergänzende Hinweise   Datengrundlage: Auszug aus der Digitalen Flurkarte 
(DFK) des Amtes für Digitalisierung, Breitband und 
Vermessung, Stand: 01.2026.  

Die Höhenangaben über NHN beziehen sich auf das 
Bezugshöhensystem DHHN  12. 

Auf Grund der Beschaffenheit des Baugrundes der nä-
heren Umgebung kann von einer Bebaubarkeit im 
überplanten Bereich ausgegangen werden. Den Bau-
verantwortlichen wird darüber hinaus empfohlen, im 
Rahmen der Bauvorbereitungen eigene Erhebungen 
durchzuführen (z.  B. Schürfgruben, Bohrungen).  

Auf die Lage der erforderlichen Hauskontrollschächte 
ist unabhängig von der festgesetzten Baugrenze bzw. 
den ggf. festgesetzten Flächen für Garagen, Neben-
anlagen oder Stellplätze zu achten. Die Schächte sind 
von Bebauung bzw. Versiegelung jeglicher Art fre izu-
halten . 

    

6.22   Plangenauigkeit   Obwohl die Planzeichnung auf einer digitalen (CAD) 
Grundlage erstellt ist (hohe Genauigkeit), können sich 
im Rahmen der Ausführungsplanung und/oder der 
späteren Einmessung Abweichungen ergeben (z.  B. 
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unterschiedliche Ausformung der Verkehrsflächen, 
unterschiedliche Grundstücksgrößen etc.). Weder die 
Markt  Scheidegg  noch die Planungsbüros überneh-
men hierfür die Gewähr . 

    

6.23   Lesbarkeit der  
Planzeichnung  

 Zur Lesbarkeit der Planzeichnung werden übereinan-
der liegende Linien nebeneinander dargestellt (z.B. 
Nutzungskordel und vorgeschlagene Grundstücks-
grenze).  

Die Art der baulichen Nutzung gilt entsprechend der 
zugeordneten Farbe und damit auch über festge-
setzte Nutzungsketten hinweg.  

    

 




































































































